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Editorial
Wir hoffen, Ihnen auch mit dieser weite-
ren Ausgabe der Dornbach-Information
informative Themen vorstellen zu kön-
nen. Bei Fragen zu einzelnen Themen ste-
hen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Am Ende dieses Jahres möchten wir na-
türlich nicht versäumen, Ihnen ganz herz-
lich für das uns entgegengebrachte
Vertrauen und die gute Zusammenarbeit
zu bedanken. 

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir
besinnliche Festtage und alles Gute für
das Jahr 2016!

Ihr Non-Profit-Team

In der neuen Ausgabe der Dornbach-In-
formation für Non-Profit-Organisationen
beschäftigen wir uns unter anderem mit
den steuerlichen Maßnahmen zur Förde-
rung der Hilfe für Flüchtlinge und den Än-
derungen in der handelsrechtlichen
Bilanzierung durch das Bilanzrichtlinie-
Umsetzungsgesetz (BilRuG). Außerdem
erläutern wir wieder einige aktuelle Ur-
teile des Bundesfinanzhofes, des Euro-
päischen Gerichtshofs und der
Finanzgerichte sowie BMF-Schreiben zu
Themen, die für Non-Profit-Organisatio-
nen von Bedeutung sind.
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Mit dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsge-
setz vom 17. Juli 2015 (BilRUG) wurde
die EU-Bilanzrichtlinie 2013/34/ in na-
tionales Recht umgesetzt. Die neuen
Vorschriften sind erstmals auf Ab-
schlüsse für Geschäftsjahre, die nach
dem 31.12.2015 beginnen, anzuwen-
den. Die erhöhten finanziellen Schwel-
lenwerte für die Größenklassen 
(§§ 267, 293 HGB) und die Neudefini-
tion der Umsatzerlöse (§ 277 HGB)
können bereits (rückwirkend) für das
nach dem 31. Dezember 2013 begon-
nene Geschäftsjahr angewendet wer-
den, allerdings nur zusammen.

Änderungen in der handelsrechtlichen Bilanzierung durch das
Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz

Die wesentlichen Änderungen im Ein-
zelnen betreffen:

1. Erhöhung der Schwellenwerte für
die Größenklassen

Mit dem BilRUG hat der Gesetzgeber
die in der EU-Bilanzrichtlinie einge-
räumten Spielräume bei der Anhebung
der Schwellenwerte für den handels-
rechtlichen Jahresabschluss und die Be-
freiung von der Konzernrechnungs-
legungspflicht in vollem Umfang in An-
spruch genommen. Durch die Anhe-
bung der Schwellenwerte sollen
kleinere Unternehmen und Konzerne
von Erleichterungen profitieren.

Weiter auf Seite 2

Für den Einzelabschluss gelten folgende Merkmale:

                                     Merkmal "klein"       Merkmal "mittelgroß"

Bilanzsumme      von          4.840.000                19.250.000
                       auf          6.000.000                20.000.000

Umsatz               von          9.680.000                38.500.000
                       auf          12.000.000              40.000.000

Arbeitnehmer                     50                         250
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Erhöht wurden die Schwellenwerte der
Größenmerkmale „Bilanzsumme“ und
„Umsatzerlöse“. Die durchschnittliche
Arbeitnehmerzahl blieb unverändert.

2. Neudefinition der Umsatzerlöse

Die bedeutsamste Änderung des 
BilRUG ist die Neudefinition der Um-
satzerlöse (§ 277 Abs. 1 HGB). Dies hat
deshalb besondere Bedeutung, da der
Umsatz eine wichtige Kennzahl ist, von
der häufig auch vertragliche Vereinba-
rungen mit Dritten abhängen.

Die bisherige Umsatzdefinition beruhte
auf den beiden Tatbestandsmerkmalen
der „gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“
(zwecks Abgrenzung der Umsatzerlöse
von den außerordentlichen Erträgen)
und des „typischen Leistungsange-
bots“ (zwecks Abgrenzung der Umsatz-
erlöse von den sonstigen betrieblichen
Erträgen). Mit der neuen Legaldefini-
tion des § 277 Abs. 1 HGB entfallen
diese beiden Tatbestandsmerkmale.
Nach der neuen Definition qualifizieren
künftig alle Erlöse aus dem Verkauf
und der Vermietung oder Verpachtung
von Produkten sowie aus der Erbrin-
gung von Dienstleistungen als Um-
satzerlöse. Folge dieser Neudefinition
ist eine erhebliche Ausweitung des Be-
griffs der „Umsatzerlöse“.

Nach der Neudefinition gehören zu den
Umsatzerlösen: 
– Erlöse aus dem Verkauf von „Produk-
ten“. Dies umfasst insbesondere Ver-
käufe von Umlaufvermögen (neben
Vorräten u.a. auch nicht mehr benö-
tigte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
sowie Schrottverkäufe) 

– Erlöse aus Konzernumlagen, sofern
diesen ein Leistungsaustausch zu-
grunde liegt (z.B. für die Übernahme
von Managementleistungen, Verrech-
nung von Entwicklungsleistungen,
IT- oder Rechnungswesen-Leistungen
usw.) 

– Erlöse aus nicht betriebstypischen
Dienstleistungen wie der Vermietung
von Werkswohnungen oder Kanti-
nenerlöse 

– Haftungsvergütungen für die Über-
nahme der persönlichen Haftung 

– Nicht einzeln zurechenbare Anschaf-
fungspreisminderungen (z.B. Boni). 

Wie bisher als sonstige betriebliche Er-
träge sind auszuweisen: 
– Buchgewinne aus der Veräußerung
von Anlagevermögen (da es sich
nicht um den Verkauf von „Produk-
ten“ handelt) 

– Erträge aus der Auflösung von Rück-
stellungen 

– Erträge aus der Währungsumrech-
nung 

– Gewinne bei Umwandlungsvorgän-
gen (§ 24 UmwG).

Bei der erstmaligen Anwendung ist im
Anhang gemäß Artikel 75 Abs. 2 
EGHGB auf die fehlende Vergleichbar-
keit der Umsatzerlöse zum Vorjahr hin-
zuweisen mit der Angabe der
Umsatzerlöse  des Vorjahres, die sich
bei Anwendung der Neuregelung erge-
ben hätten.

Der geänderte Umfang der Umsatz-
erlöse führt auch zu geänderten 
umsatzbezogenen Kennzahlen. Ge-
gebenenfalls sind Verträge, auch 
Arbeitsverträge, anzupassen, wenn sie

umsatzbezogene Regelungen enthalten.

Entsprechend zu den Umsatzerlösen
sind auch die Anwendungen umzuglie-
dern vom sonstigen betrieblichen Auf-
wand in den Materialaufwand.

3. Außerordentliche Aufwendungen
und Erträge

Mit dem BilRUG entfällt künftig der 
gesonderte Ausweis von außerordent-
lichen Aufwendungen und außerordent-
lichen Erträgen in der Gewinn- und
Verlustrechnung. Stattdessen sind Auf-
wendungen und Erträge von außerge-
wöhnlicher Größenordnung oder von
außergewöhnlicher Bedeutung im An-
hang anzugeben und zu erläutern 
(§ 285 Nr. 21 HGB).

4. Selbst geschaffene immaterielle
Vermögensgegenstände

Selbst geschaffene immaterielle Vermö-
gensgegenstände des Anlagevermö-
gens oder erworbene Geschäfts- oder
Firmenwerte, deren voraussichtliche
Nutzungsdauer nicht verlässlich ge-
schätzt werden kann, sind über einen
Zeitraum von 10 Jahren abzuschreiben
(§ 253 Abs. 3 Satz 3 HGB). Die Neu-
regelung ist nur auf nach dem 31. De-
zember 2015 aktivierte selbst geschaf-
fene immaterielle Vermögensgegen-
stände oder erworbene Geschäfts- oder
Firmenwerte anzuwenden.

5. Anhang

Das BilRUG ändert auch zahlreiche 
Angabepflichten im Anhang. Neben
neuen Angaben wurden auch bereits
bestehende Angabepflichten geändert.
Kleine Kapitalgesellschaften wurden
von zahlreichen Angabepflichten 
befreit, während für mittelgroße Kapi-
talgesellschaften Erleichterungen ge-
strichen wurden.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251
HGB sind nunmehr zwingend im 
Anhang darzustellen und nicht mehr
unter der Bilanz. In Erweiterung 
der bisherigen Angabepflichten sind 

Weiter auf Seite 3

Für die Konzernrechnungslegungspflicht gelten folgende Merkmale:

                                     brutto                     konsolidiert

Bilanzsumme      von          23.100.000              19.250.000
                       auf          24.000.000              20.000.000

Umsatz               von          46.200.000              38.500.000
                       auf          48.000.000              40.000.000

Arbeitnehmer                     250                        250
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künftig auch Davon-Vermerke zu Haf-
tungsverhältnissen betreffend die 
Altersversorgung und zu Haftungsver-
hältnissen gegenüber assoziierten Un-
ternehmen erforderlich (§ 268 Abs. 7
HGB).

6. Konzernabschluss

309 Abs. 2 HGB regelt die Behandlung
passivischer Unterschiedsbeträge aus
der Kapitalkonsolidierung in den Jah-
ren der Folgekonsolidierung. Nach der
bisherigen Regelung durfte (Wahlrecht)
ein passivischer Unterschiedsbetrag er-
gebniswirksam nur aufgelöst werden,
wenn eine bei Bildung des Unter-
schiedsbetrags erwartete ungünstige
Entwicklung eingetreten ist oder wenn

er einem realisierten Gewinn ent-
spricht. 

Nach der Neureglung kann (weiterhin
ein Wahlrecht) der Unterschiedsbetrag
ergebniswirksam aufgelöst werden, so-
weit ein solches Vorgehen den Grund-
sätzen der §§ 297 und 298 HGB
entspricht. Damit wird auf die Grund-
sätze der Konzernrechnungslegung ver-
wiesen, deren Entwicklung dem DRSC
obliegt. Das DRSC regelt die Behand-
lung passivischer Unterschiedsbeträge,
insbesondere den bisher von § 309
Abs. 2 HGB a.F. nicht erfassten so-
genannten „technischen“ Unterschieds-
betrag, in E-DRS 30 „Kapitalkonsolidie-
rung“ (künftig: DRS 23). 

7. Offenlegung

Durch das BilRUG ändert sich auch das
Recht der Offenlegung. Besonders be-
deutsam ist, dass eine ordnungsge-
mäße Offenlegung voraussetzt, dass
innerhalb der Offenlegungsfrist ge-
prüfte und festgestellte Abschlüsse ein-
gereicht werden müssen. Damit ist die
bisherige Nachreichung des Bestäti-
gungsvermerks des Abschlussprüfers
nach Ablauf der Offenlegungsfrist nicht
mehr zulässig.

WP/StB Dr. Klaus-Joachim Müller

Die Beurteilung des Konkurrenzverbotes bei Zweckbetrieben im Gemeinnützigkeitsrecht

Häufig gibt es bei der Beurteilung der
Zweckbetriebseigenschaft von Einrich-
tungen unterschiedliche Auffassungen.
Das FG Köln hat im Fall eines Hofla-
dens als Teil eines therapeutischen
Konzepts in einem Urteil vom 18.6.2015
eine für die Wohlfahrtspflegeeinrich-
tung günstige Entscheidung getroffen.
Die Einrichtung hatte als besondere
Zielgruppe ältere, wohnungslose und
alkoholabhängige Menschen. Sie be-
trieb stationäre Einrichtungen der Ge-
fährdetenhilfe für Menschen, die von
Arbeitslosigkeit und Obdachlosigkeit
betroffen waren sowie mit Suchtproble-
matiken auffällig geworden waren. Den
Bewohnern wurden eine therapeuti-
sche Betreuung und Beschäftigungs-
möglichkeiten angeboten. Zu dem
Angebot gehörten auch Hofläden mit
einem begrenzten Angebot an Waren,
aus dem sich die Bewohner mit dem
ihnen zur Verfügung stehenden Ta-
schengeld selbst versorgen konnten. In
den Hofläden wurde auch in begrenz-
ten Mengen Alkohol abgegeben.

Das Finanzamt behandelte die Hoflä-
den als steuerpflichtigen wirtschaftli-

chen Geschäftsbetrieb und unterwarf
die Umsätze dem Regelsteuersatz.
Nach Auffassung der Finanzverwaltung
waren die Hofläden weder ein Zweck-
betrieb nach § 66 AO noch nach § 65
AO, zum einen weil das Angebot an
Waren nicht zur Wohlfahrtspflege ge-
höre und zum anderen weil die Einrich-
tung mit dem Hofladen gegen das
Wettbewerbsverbot des § 65 Nr. 3 AO
verstoße.

Das FG Köln beurteilte den Sachverhalt
anders. Nach der Auffassung des Ge-
richts waren die Hofläden sowohl ein
besonderer Zweckbetrieb nach § 66 AO
als auch ein allgemeiner Zweckbetrieb
nach § 66 AO. In der Beurteilung des
Gerichts traten die Hofläden auch nicht
in größerem Umfang in Wettbewerb zu
steuerpflichtigen Betrieben derselben
oder ähnlicher Art, als es bei der Erfül-
lung der steuerbegünstigten Zwecke
unvermeidbar war.

Gemäß § 66 Abs. 3 AO ist eine Einrich-
tung der Wohlfahrtspflege ein Zweck-
betrieb, wenn sie in besonderem Maße
den in § 53 AO genannten Personen

dient. Der Tatbestand des Dienens ist
erfüllt, wenn dem begünstigten Perso-
nenkreis mindestens zwei Drittel der
Leistungen zugutekommen. Diese Vo-
raussetzung war im zu beurteilenden
Fall nach Ansicht des Finanzgerichts er-
füllt. Außerdem handelte es sich bei
den Hofläden auch um Einrichtungen
der Wohlfahrtspflege. Bei der Beurtei-
lung der Frage, ob ein Zweckbetrieb im
Sinne des § 66 AO vorliegt, ist 
ausschließlich auf die Tätigkeit im wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb abzustel-
len. Zum Wohle der Allgemeinheit
geschieht die Sorge für notleidende
oder gefährdete Menschen nicht be-
reits deshalb, weil die Körperschaften,
die die Leistungen erbringen, nach
ihrer Satzung und tatsächlichen Ge-
schäftsführung steuerbegünstigte Zwe-
cke verfolgen. Mit der Tätigkeit des
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs
selbst muss diese Sorge für notlei-
dende und gefährdete Menschen ver-
folgt werden. Dies bejahte das Gericht,
so dass ein Zweckbetrieb nach § 66 AO
gegeben war.

Weiter auf Seite 4
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Außerdem lag auch ein Zweckbetrieb
im Sinne des § 65 AO vor. Ein solcher
Zweckbetrieb ist gegeben, wenn der
wirtschaftliche Geschäftsbetrieb in sei-
ner Gesamtrichtung dazu dient, die
steuerbegünstigten Zwecke zu verwirk-
lichen, die Zwecke nur durch einen sol-
chen Geschäftsbetrieb erreicht werden
können und der wirtschaftliche Ge-
schäftsbetrieb zu steuerpflichtigen Be-
trieben derselben oder ähnlicher Art
nicht in größerem Umfang in Wettbe-
werb tritt, als es bei Erfüllung der steu-
erbegünstigten Zwecke unvermeidbar
ist.

Nach Ansicht des Gerichts waren die
drei genannten Voraussetzungen gege-
ben. Das Gericht ging insbesondere auf
die Frage ein, ob die Hofläden mit dem
Verkauf von Alkohol gegen das Wett-
bewerbsverbot des § 65 Nr. 3 AO ver-
stießen, was das Gericht verneinte.

Die Frage, ob der tatsächliche oder po-
tenzielle Wettbewerb unvermeidbar ist,
muss vor dem Hintergrund der staatli-
chen Wettbewerbsneutralität des Art. 3
Abs. 1 GG beantwortet werden. Ein
steuerlicher Eingriff in den Wettbewerb
ist nur gerechtfertigt, wenn ein hin-
reichender sachlicher Grund für eine
steuerliche Bevorzugung oder Benach-
teiligung vorliegt. Daher ist immer im
Einzelfall abzuwägen zwischen dem In-
teresse der Allgemeinheit an einem in-
takten Wettbewerb und an der
steuerlichen Förderung gemeinnütziger
Tätigkeiten. Wenn die von der Körper-
schaft verfolgten steuerbegünstigten
Zwecke auch ohne steuerlich begüns-
tigte entgeltliche Tätigkeit zu erreichen
sind, ist das Interesse an der Wahrung
der Wettbewerbsneutralität vorrangig
und aus der Sicht des Gemeinnützig-
keitsrechts eine Beeinträchtigung des
Wettbewerbs vermeidbar.

Der Wettbewerbsgedanke tritt jedoch
zurück, wenn die gemeinnützige 
Körperschaft ihre Leistungen einem
Personenkreis anbietet, der das Leis-
tungsangebot der steuerpflichtigen Un-
ternehmen überwiegend nicht in
Anspruch nimmt. Dies gilt auch, wenn
die Leistungen notwendiges Mittel zur
Erreichung eines ideellen Zwecks sind,
den Wettbewerber ihrerseits nicht ver-
folgen.

Diese beiden Voraussetzungen waren
nach Ansicht des Gerichts bei den Hof-
läden gegeben. Daher bejahte es bei
ihnen die Zweckbetriebseigenschaft
auch nach § 65 AO.

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung
des Falles hat das Finanzgericht die Re-
vision zugelassen.

StB Michael Müller

Der Bundesfinanzhof  hatte dem EuGH
Vorlagenfragen zur Umsatzsteuerfrei-
heit im Rahmen der Personalgestellung
von Pflegekräften an stationäre und
ambulante Pflegeeinrichtungen vorge-
legt (ausführlich Ausgabe 2/2014). Da
eine Befreiung nach § 4 Nr. 16 UStG
nicht in Betracht kam und der BFH der
Ansicht war, dass dies nach EU-Recht
(Art. 132 Abs. 1 Buchst. g MwStSystRL)
abweichend auslegt werden könnte,
tendierte er zur Steuerbefreiung. Der
Europäische Gerichtshof hat dies nun
in seinem Urteil vom 12.03.2015, Az.:
C594/13 für beide Fragen verneint. 

Bei dem Vorabentscheidungsanliegen
des BFH geht es hauptsächlich um 
die Auslegung von Art. 132 Abs. 1

Buchst. g MwStSystRL. Nach diesen
Richtlinien werden eng mit der Sozial-
fürsorge und der sozialen Sicherheit
verbundene Dienstleistungen, die
durch Altenheime, Einrichtungen des
öffentlichen Rechts oder andere von
dem betreffenden Mitgliedstaat als Ein-
richtungen mit sozialem Charakter an-
erkannte Einrichtung bewirkt werden,
von der Umsatzsteuer befreit. 

Der EuGH sah den Tatbestand der 
Befreiung hinsichtlich der Beantwor-
tung der  Vorlagenfragen des BFH
(21.8.2013, VR 20/12) als nicht gegeben
an. Sowohl staatlich anerkannte Pfle-
gekräfte, die ihre Leistungen unmittel-
bar gegenüber Pflegebedürftigen
erbringen, als auch ein Zeitarbeits-

unternehmen, das solche Pflegekräfte
Einrichtungen, die als Institutionen mit
sozialem Charakter anerkannt sind, zur
Verfügung stellt, fallen nicht unter den
Begriff „als Einrichtungen mit sozialem
Charakter  anerkannte Einrichtungen“.
Sie können sich also nicht auf Art. 132
Abs. 1 Buchst. g MwStSystRL berufen.
Die Gestellung von Arbeitnehmern
stellt als solche keine im sozialen 
Bereich erbrachte Gemeinwohldienst-
leistung dar. Es ist  auch nicht von 
Bedeutung, dass die abgestellten Ar-
beitnehmer Pflegekräfte sind, noch,
dass diese anerkannten Pflegeeinrich-
tungen zur Verfügung gestellt  werden. 

StBin Andrea Müsch

Personalgestellung von Pflegekräften ist nicht von der Umsatzteuer befreit
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In seinem Urteil vom 25.06.2014 (I R
41/12) hat der BFH die Befreiung einer
Förderkörperschaft von der Körper-
schaftsteuer und der Gewerbesteuer
aufgrund des Verstoßes der tatsächli-
chen Geschäftsführung gegen die Sat-
zungsbestimmungen versagt.

Geklagt hatte eine GmbH, die gemäß
ihrem Gesellschaftsvertrag „ausschließ-
lich und unmittelbar gemeinnützige
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steu-
erbegünstigte Zwecke“ der Abgaben-
ordnung“ verfolgte. Als
Gesellschaftszweck war die Förderung
der Wissenschaft und des Sports fest-
gelegt. Weiterhin regelte der Gesell-
schaftsvertrag, dass der
Satzungszweck insbesondere verwirk-
licht werden soll durch die finanzielle
Förderung anderer steuerbegünstigter
Körperschaften oder Körperschaften
des öffentlichen Rechts, die der selbst-
losen Förderung der Wissenschaft
und/oder des Sports dienen.

Der GmbH wurde durch das zuständige
Finanzamt eine vorläufige Bescheini-
gung darüber erteilt, dass sie nach der
eingereichten Satzung steuerbegüns-
tigten gemeinnützigen Zwecken dient.
Darüber hinaus wurde für die Streit-
jahre ein Freistellungsbescheid zur Kör-
perschaftsteuer und Gewerbesteuer
erlassen.

Die Einkünfte der GmbH, die aus-
schließlich aus wirtschaftlichen Tätig-
keiten und Vermögensverwaltung
resultierten, wurden nahezu vollstän-
dig einem Verein zugewendet, der
wegen der Förderung der öffentlichen

Gesundheitspflege oder der Bekämp-
fung von Tierseuchen als gemeinnützig
anerkannt war. Dieser bestätigte durch
entsprechende Bescheinigung, die Zu-
wendungen für die öffentliche Gesund-
heitspflege sowie die Förderung
wissenschaftlicher Projekte verwendet
zu haben.

Das zuständige Finanzamt gewährte
daraufhin nicht die Befreiung von der
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer,
da die tatsächliche Geschäftsführung
nicht mit dem Gesellschaftszweck über-
einstimmte. Diese Auffassung wurde
durch den BFH bestätigt. 

Voraussetzung für eine Steuervergüns-
tigung und damit die Befreiung von der
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer
nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG ist die Ein-
haltung der Vorgaben des § 59 AO:
− der Zweck der Körperschaft muss
sich aus Satzung, Stiftungsgeschäft
oder der sonstigen Verfassung 
ergeben,

− dieser Zweck muss ausschließlich
und unmittelbar verfolgt werden und

− die tatsächliche Geschäftsführung
muss diesen Satzungsbestimmungen
entsprechen.

Nach Auffassung des BFH wurde durch
das Finanzgericht zutreffend festge-
stellt, dass die tatsächliche Geschäfts-
führung nicht den Satzungsbe-
stimmungen entsprochen hat. Die Ge-
sellschaft förderte mit ihren Zuwendun-
gen eine Körperschaft, die nicht ihren
eigenen Satzungszweck – nämlich die
Förderung der Wissenschaft und/oder
des Sports – verwirklichte, sondern die

öffentliche Gesundheitspflege. Ent-
scheidend ist jedoch allein, welcher
Zweck unmittelbar gefördert wird, nicht
die Tatsache, dass die Förderung der
öffentlichen Gesundheitspflege eine
„Schnittmenge“ mit der Förderung der
Wissenschaft aufweise. 

Aufgrund der Form- und Inhaltsstrenge
des Gemeinnützigkeitsrechts kann die
Entscheidung darüber, wie und in wel-
chem Umfang Mittel gemeinnützig ver-
wendet werden, nicht im Ermessen der
jeweiligen Körperschaft liegen. Dies re-
sultiert auch aus der gesetzgeberi-
schen Absicht, dass der Förderzweck
bei reinen Fördergesellschaften nur auf
Ebene der mittelverwendenden Körper-
schaft geprüft werden soll.

Nach § 58 Nr. 2 AO kann es steuerun-
schädlich sein, Mittel teilweise einer
anderen, ebenfalls steuerbegünstigten
Körperschaft zur Verwendung für steu-
erbegünstigte Zwecke zuzuwenden,
wobei eine teilweise Überlassung nach
AEAO zu § 58 Nr. 2 AO bei nicht über-
wiegender Überlassung des Nettover-
mögens (Vermögenswerte abzüglich
Verbindlichkeiten) vorliegt.

Fördergesellschaften, die sich aufgrund
ihrer Satzung zur Mittelbeschaffung für
bestimmte steuerbegünstigte Zwecke
verpflichtet haben, sollten stets darauf
achten, dass die Empfängerkörper-
schaft den gleichen Satzungszweck
verfolgt.

Dipl.-Kffr. Verena Müller

BFH-Urteil zur Gemeinnützigkeit einer Förderkörperschaft

Weiter auf Seite 6

Der BFH hat in seinem Urteil vom
15.01.2015  (Az. I R 48/13) seine
Rechtsauffassung geändert und lässt
für einen Sportverein grundsätzlich die
Möglichkeit zu, Aufwendungen, die pri-

mär im ideellen Bereich entstanden
sind, anteilig als Betriebsausgabe in
einem Gewerbebetrieb geltend zu ma-
chen. Voraussetzung hierfür ist jedoch,
von der Summe der Aufwendungen

den Anteil der Aufwendungen zu sepa-
rieren, der tatsächlich getätigt wurde,
um gewerbliche Einnahmen zu erzie-
len. Nach Ansicht des BFH steht der
Steuerpflichtige in der Beweispflicht

Grundsatzentscheidung des BFH zu gemischt veranlassten Aufwendungen eines 
eingetragenen Sportvereins 
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objektivierbare zeitliche oder quantita-
tive Abgrenzungskriterien aufzuzeigen. 

Nach bisheriger Meinung des BFH
konnten Aufwendungen nur als Be-
triebsausgaben geltend gemacht wer-
den,  wenn ihre Ursache alleine im
Unterhalten eines Gewerbebetriebes
bestand. Gemischt veranlasste Aufwen-
dungen konnten steuerlich nicht gel-
tend gemacht werden.

Im ausgeurteilten Fall waren die Ein-
künfte aus dem Spielbetrieb eines
nicht steuerbegünstigten Vereins
wegen fehlender Gewinnerzielungsab-
sicht als nicht steuerbar qualifiziert.

Neben diesem ideellen (außersteuerli-
chen) Bereich unterhielt der Verein
einen Gewerbetrieb, in dem er Sponso-
reneinnahmen als Einkünfte aus Ge-
werbebetrieb gem. § 15 EStG zu
versteuern hatte. Dem Verein wurde
vom BFH grundsätzlich die Möglichkeit
zugesprochen, Aufwendungen aus dem
Spielbetrieb anteilig als Betriebsausga-
ben im Gewerbebetrieb geltend zu ma-
chen, da die Aufwendungen in Teilen
auch getätigt wurden, um die Attrakti-
vität des Vereins für Werbepartner zu
erhalten und damit Sponsoreneinnah-
men zu erzielen. 

Der BFH hat die Frage, ob und wie im
Einzelfall der Veranlassungszusammen-
hang zwischen den getätigten Aufwen-
dungen aus dem Spielbetrieb des
Vereins und den Einkünften aus Gewer-
bebetrieb abgegrenzt und quantifiziert
werden kann, an das zuständige Fi-
nanzgericht verwiesen. 

Das Urteil dürfte auch für steuerbe-
günstigte Körperschaften, die neben
einem außersteuerlichen Bereich einen
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb un-
terhalten, relevant sein.

Tobias Führ, M.Sc.

Das Bundesministerium der Finanzen
hat im Einvernehmen mit den obersten
Finanzbehörden der Länder Vereinfa-
chungsregelungen zur Förderung der
Unterstützung des gesamtgesellschaft-
lichen Engagements bei der Hilfe für
Flüchtlinge erlassen (BMF-Schreiben
vom 22. September 2015, IV C 4 – S
2223/07/0015 : 015; 2015/0782725). 

Die nachfolgenden Ausführungen gel-
ten für Maßnahmen, die vom 01. Au-
gust 2015 bis 31. Dezember 2016
durchgeführt werden.

Vereinfachter Zuwendungsnachweis

Der vereinfachte Zuwendungsnachweis
gilt – ohne betragsmäßige  Beschrän-
kung – für alle Sonderkonten, die von
Hilfsorganisationen zur Unterstützung
der Hilfe für Flüchtlinge eingerichtet
wurden. Gemäß § 50 Abs. 2 S. 1 Nr. 1a
EStDV langt in diesen Fällen als Nach-
weis der Bareinzahlungsbeleg oder die
Buchungsbestätigung (z. B. Kontoaus-
zug) eines Kreditinstitutes oder der 
PC-Ausdruck im Rahmen des Online-
Bankings. Werden Zuwendungen auf
ein anderes Konto der Hilfsorganisa-
tion geleistet, gilt auch hier bis zur Er-

richtung eines Sonderkontos der ver-
einfachte Zuwendungsnachweis. 

Werden Zuwendungen  an nicht steu-
erbegünstigte Spendensammler geleis-
tet, sind diese Zuwendungen steuerlich
abziehbar, wenn der Spendensammler
das eingerichtete Spendenkonto als
Treuhandkonto führt und die einge-
sammelten Gelder alsdann entweder
an eine nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG
steuerbefreite Körperschaft, Personen-
vereinigung oder Vermögensmasse
bzw. an eine inländische juristische
Person des öffentlichen Rechts oder
eine inländische öffentliche Dienststel-
len zur Förderung der Hilfe für Flücht-
linge weiterleitet. Zur Erstellung der
Zuwendungsbestätigungen ist es erfor-
derlich, dass dem steuerbegünstigten
Zuwendungsempfänger eine Liste mit
den Spendern und den Spendensum-
men zur Verfügung gestellt wird. 

Aufruf zur Spendenaktionen im Rah-
men der Flüchtlingshilfe 

Den gemeinnützigen Organisationen ist
es prinzipiell nicht erlaubt  Spenden-
mittel für steuerbegünstigte Zwecke zu
verwenden, die sie nach ihrer Satzung

nicht fördert. Aber nunmehr wird es
diesen gemeinnützigen Körperschaften
ermöglicht im Rahmen von Sonderak-
tionen Spenden für die Flüchtlingshilfe
einzusammeln. Zu den vorstehenden
Organisationen zählen insbesondere
Sport- und Musikvereine oder auch
Brauchtumsvereine. Die eingesammel-
ten Mittel ziehen dann keine Satzungs-
änderung nach sich, wenn diese Mittel
an eine steuerbegünstigte Körper-
schaft, die gemeinnützige und mildtä-
tige Zwecke verfolgt oder an eine
inländische juristische Person des öf-
fentlichen Rechts zur Unterstützung der
Flüchtlingshilfe weitergeleitet werden.
Die gemeinnützige Organisation, die
die Mittel beschafft hat, muss entspre-
chende Zuwendungsbescheinigungen
mit dem Hinweis auf die Sonderaktion
ausstellen. 

Maßnahmen steuerbegünstigter Orga-
nisationen zur Unterstützung der
Flüchtlinge

Verwendet eine der Steuerbegünsti-
gung unterliegende Körperschaft sons-
tige bei ihr disponible Mittel, die keiner
anderweitigen Bindungswirkung unter-
liegen, unmittelbar zur Unterstützung

Steuerliche Maßnahmen zur Förderung der Flüchtlingshilfe

Weiter auf Seite 7
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der Flüchtlinge ist eine Satzungsände-
rung nicht erforderlich. 

Der Nachweis der Hilfebedürftigkeit
gemäß AEAO zu § 53, Nr. 11 ist bei
Flüchtlingen  nicht zu erbringen. 

Daneben ist es auch für die Gemein-
nützigkeit unschädlich, wenn diese Mit-
tel an andere steuerbegünstigte
Organisationen mit dem Verwendungs-
zweck Flüchtlingshilfe weitergeleitet
werden. Hier greift § 58 Nr. 2 AO. 

Steuerliche Behandlung von Zuwen-
dungen aus dem Betriebsvermögen

Entsprechend dem BMF-Schreiben vom
18. Februar 1998 sind Aufwendungen
des Steuerpflichtigen – hierunter fallen
Sponsoring-Maßnahmen – zum Be-
triebsausgabenabzug zulässig. Jedoch
ist zu beachten, dass die Aufwendun-
gen des sponsernden Steuerpflichtigen
dann als Betriebsausgaben anerkannt
werden, wenn der Sponsor wirtschaft-
liche Vorteile, die in der Sicherung oder
Erhöhung seines unternehmerischen

Ansehens liegen können, für sein eige-
nes Unternehmen bezweckt. Der wirt-
schaftliche Nutzen ist u.a. dadurch
erreichbar, dass der Sponsor im Rah-
men einer öffentlichkeitswirksamen Be-
kanntgabe in den diversen Medien auf
seine Leistungen aufmerksam macht. 

Weitere Vereinfachungsregelungen

Erklären sich Arbeitnehmer bereit auf
die Auszahlung von Teilen des Arbeits-
lohns zu verzichten und der Arbeitge-
ber eine Zahlung in entsprechender
Höhe auf ein Spendenkonto einer steu-
erbegünstigen Organisation im Sinne
von § 10b Abs. 1 Satz 2 EStG veran-
lasst, so bleiben diese Lohnteile bei
der Feststellung des steuerpflichtigen
Arbeitslohns außer Ansatz. Außerdem
muss der Arbeitgeber die Verwen-
dungsauflagen erfüllen und dokumen-
tieren. 

Der gespendete Arbeitslohn ist im
Lohnkonto aufzuzeichnen (§  4 Abs. 2
Nr. 4 S. 1 LSTDV). Erklärt der Arbeitneh-
mer schriftlich seinen Verzicht und wird

diese Erklärung dem Lohnkonto beige-
fügt, so kann auf die Aufzeichnung
durch den Arbeitgeber verzichtet wer-
den. In der Lohnsteuerbescheinigung
ist (§ 41 b Abs. 1 S. 2 Nr. 3 EStG) der
außer Ansatz bleibende Arbeitslohn
nicht einzutragen. Ebenso ist der ge-
spendete Arbeitslohn im Rahmen der
Einkommensteuerveranlagung nicht als
Spende zu berücksichtigen. 

Die vorstehenden Ausführungen zu den
Spenden aus dem Arbeitslohn gelten
analog für den Verzicht auf die Teilaus-
zahlung von Aufsichtsratvergütungen.
Seitens der Gesellschaft bleibt die An-
wendung des § 10 Nr. 4 KStG davon
unberührt. 

Zuwendungen sind nach § 13 Abs. 1 
Nr. 17 ErbStG von der Schenkungsteuer
befreit, wenn sie ausschließlich mildtä-
tigen Zwecken i.S.d. § 53 AO dienen
und die Verwendung zu diesem Zweck
gesichert ist. 

StBin Andrea Müsch

Der Bundesfinanzhof hat in seinem Ur-
teil vom 22. April 2015 (Az.: XI R 10/14)
zur umsatzsteuerrechtlichen Behand-
lung von Maßnahmen der Arbeits-
marktförderung Stellung genommen.

Der Kläger in diesem Gerichtsverfahren
war ein eingetragener Verein, der Ar-
beitsförderungs- sowie Qualifizierungs-
und Weiterbildungsprojekte für Frauen,
Jugendliche, Schwerbehinderte, Lang-
zeitarbeitslose und andere Teilnehmer
durchführte. Die Projekte wurden durch
Zuschüsse des Landkreises, des Bun-
deslandes und der Bundesanstalt für
Arbeit finanziert. Im Rahmen der Pro-
jekte beschäftigte der Kläger im Jahr
mehrere Hundert Teilnehmer beim
Kommunalbau, im Rahmen des Natur-
schutzes sowie bei Projekten, in denen
die Teilnehmer in sozialen Fragen oder

hinsichtlich ihrer Eignung für berufliche
Tätigkeiten geschult und fortgebildet
wurden. 

Mit dem Verkauf von hergestellten Pro-
dukten, der Erteilung von Unterricht für
Dritte, dem Betrieb einer Kantine sowie
eines "Dritte-Welt-Ladens" führte der
Kläger daneben weitere Leistungen
aus. Der Verein ging davon aus, dass
er nur mit diesen Leistungen unterneh-
merisch tätig sei.

Der Bundesfinanzhof hat dagegen ent-
schieden, dass der Verein auch mit sei-
nen Arbeitsmarktförderungsmaßnah-
men unternehmerisch tätig ist und in-
soweit umsatzsteuerrechtlich relevante
Leistungen ausführt. Zwar erhält der
Verein von den Teilnehmern der Arbeits-
marktförderungsmaßnahmen kein Ent-

gelt. Aber die Zuschüsse der 
öffentlichen Hand können Entgelt dar-
stellen. 

Dies ist der Fall, wenn ein Verein die
Erfüllung der Aufgaben einer juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts
übernimmt und im Zusammenhang
damit Geldzahlungen („Zuschüsse“) er-
hält. Dann handelt es sich um eine Ge-
genleistung der öffentlichen Hand und
damit um Entgelt für die Durchführung
der Aufgaben (hier der Arbeitsmarktför-
derungsmaßnahmen). In der Recht-
sprechung des BFH sind bereits
vielfältige "Zuschüsse" als Entgelt für
eine steuerbare Leistung angesehen
worden. Nicht entscheidend ist im Fall
einer Aufgabenübernahme, ob es sich
um eine Pflichtaufgabe oder eine frei-
willige Aufgabe der betreffenden juris-

Umsatzsteuerrechtliche Behandlung von Maßnahmen der Arbeitsmarktförderung
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tischen Person des öffentlichen Rechts
handelt. 

Keine Leistung gegen Entgelt liegt vor,
wenn der "Zuschuss" lediglich der För-
derung des Vereins im allgemeinen In-
teresse dienen und nicht Gegenwert für
eine bestimmte Aufgabenübernahme
sein soll. Dies ergibt sich im Einzelfall
aus den Bewilligungsbescheiden und
den Zuschussbedingungen. Der Bun-
desfinanzhof hat in Anwendung dieser
Grundsätze mit seinem Beschluss vom
29. Juni 2007 bereits Leistungen einer
als gemeinnützig anerkannten Gesell-
schaft zur Arbeitsförderung, Beschäfti-
gung und Strukturentwicklung, die
durch Zuschüsse geförderte Projekte
zur Arbeitsförderung durchgeführt hat,
als umsatzsteuerbar angesehen. 

Wenn die Zuschüsse zur Finanzierung
der Arbeitsmarktförderung aufgrund
der Zuschussbedingungen kein direk-
tes Entgelt darstellen, können sie als

„Entgelt von dritter Seite“ (§ 10 Abs. 1
Satz 3 UStG) zu beurteilen sein, wenn
der Zuschuss dem Empfänger der Leis-
tungen des Vereins zugutekommt und
der Zuschuss gerade für die Erbringung
einer bestimmten Leistung gezahlt
wird.

Soweit die Finanzverwaltung hinsicht-
lich der Beurteilung von Zuschüssen im
Umsatzsteuer-Anwendungserlass (Ab-
schnitt 10.2, Absatz 7) gegenteiliger
Auffassung ist, hält der Bundesfinanz-
hof dies nicht für zutreffend.

Bei Beurteilung der Zuschüsse zur Fi-
nanzierung der Arbeitsmarktförderung
als Entgelt oder als Entgelt von dritter
Seite folgt daraus, dass es sich bei der
Durchführung der Maßnahmen um eine
umsatzsteuerbare Tätigkeit handelt,
die aber in der Regel nach § 4 Nr. 15b,
Nr. 21 oder Nr. 22 UStG steuerfrei ist.
Insoweit ist auch kein Vorsteuerabzug
möglich. Dies war der entscheidende

wirtschaftliche Aspekt des Urteilssach-
verhaltes.

Denn die Vorsteuern waren aufzuteilen
auf den steuerfreien Bereich aus den
Arbeitsmarktförderungsmaßnahmen
und auf den steuerpflichtigen Bereich
aus den Verkaufsleistungen und ande-
ren Leistungen des Vereins. Soweit die
Vorsteuer nicht direkt zugeordnet wer-
den konnte, erfolgte die Aufteilung
nach dem Verhältnis der Umsätze der
beiden Bereiche. Wenn die Zuschüsse
als Entgelt bzw. Umsatz anzusehen
sind, vergrößern sie entsprechend den
steuerfreien Anteil. So hat der Bundes-
finanzhof auch schon mit Urteil vom
24. September 2014 entschieden. Da-
durch verringert sich entsprechend der
auf den steuerpflichtigen Bereich ent-
fallende abzugsfähige Vorsteueranteil. 

WP/StB Dr. Kaus-Joachim Müller

Weiter auf Seite 9

Das Bundesministerium der Finanzen
hat in einem Schreiben vom 21.11.2014
zur Anwendung der § 3 Nr. 26a und
26b EStG Stellung genommen.

Nach § 3 Nr. 26a EStG sind Einnahmen
aus nebenberuflichen Tätigkeiten im
Dienst oder im Auftrag einer juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts
oder einer unter § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG
fallenden Einrichtung zur Förderung ge-
meinnütziger, mildtätiger und kirchli-
cher Zwecke bis zur Höhe von
insgesamt EUR 720,00 im Jahr steuer-
frei.

Der Freibetrag kommt nur dann in Be-
tracht, wenn die Tätigkeit im Dienst
oder im Auftrag einer der in § 3 Nr. 26a
EStG genannten Personen erfolgt. Als
juristische Personen des öffentlichen
Rechts kommen neben Bund, Länder,
Gemeinden und Gemeindeverbänden
auch berufliche Kammern, Universitä-

ten und die Träger der Sozialversiche-
rung in Betracht. Körperschaften, Per-
sonenvereinigungen, Stiftungen und
Vermögensmassen, die nach der Sat-
zung oder dem Stiftungsgeschäft und
der tatsächlichen Geschäftsführung
ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützige, mildtätige oder kirchliche 
Zwecke verfolgen, zählen zu den Ein-
richtungen i.S.d. § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG.
Zu den begünstigten Einrichtungen
zählen nicht Berufsverbände wie Ar-
beitgeberverbände und Gewerkschaf-
ten oder Parteien.

Im Gegensatz zu § 3 Nr. 26 EStG sieht
§ 3 Nr. 26a EStG keine Begrenzung auf
bestimmte Tätigkeiten im gemeinnützi-
gen Bereich vor. So sind etwa die 
Tätigkeiten der Mitglieder des Vorstan-
des, des Kassierers, der Bürokräfte,
des Reinigungspersonals, des Platz-
wartes, des Aufsichtspersonals oder
des Schiedsrichters im Amateurbereich

begünstigt. Eine Tätigkeit im Dienst
oder im Auftrag einer steuerbegünstig-
ten Körperschaft muss für deren ideel-
len Bereich einschließlich der
Zweckbetriebe ausgeübt werden. 

Nebenberuflich ausgeübt wird eine Tä-
tigkeit, wenn sie auf das Kalenderjahr
bezogen nicht mehr als ein Drittel der
Arbeitszeit eines vergleichbaren Voll-
zeiterwerbs in Anspruch nimmt.

Daher können auch solche Personen
nebenberuflich tätig sein, die im steu-
errechtlichen Sinn keinen Hauptberuf
ausüben. Wenn ein Steuerpflichtiger
mehrere verschiedenartige Tätigkeiten
i. S. d. § 3 Nummer 26 oder 26a EStG
ausübt, ist die Nebenberuflichkeit für
jede Tätigkeit getrennt zu beurteilen.
Eine Tätigkeit wird nicht nebenberuf-
lich ausgeübt, wenn sie Teil einer
Haupttätigkeit ist.

Anwendungsschreiben zu den steuerfreien Einnahmen aus ehrenamtlicher Tätigkeit
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Zur Definition der gemeinnützigen,
mildtätigen und kirchlichen Zwecke
verweist das Anwendungsschreiben auf
die §§ 52 bis 54 AO. Eine Tätigkeit
dient auch dann der selbstlosen Förde-
rung begünstigter Zwecke, wenn sie
den Zwecken nur mittelbar zugute-
kommt.

Nicht in Anspruch genommen werden
kann der Freibetrag nach § 3 Nummer
26a EStG, wenn für die Einnahmen aus
derselben Tätigkeit eine Steuerbefrei-
ung nach § 3 Nr. 12 EStG (Aufwands-
entschädigung aus öffentlichen
Kassen) oder eine Steuerbefreiung
nach § 3 Nr. 26 EStG (Übungsleiterfrei-
betrag) gewährt wird oder gewährt
werden könnte. Aufwandsentschädi-
gungen nach § 1835a BGB an ehren-
amtlich tätige Betreuer, Vormünder und
Pfleger fallen ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2011 ausschließlich unter die
Steuerbefreiung des § 3 Nr. 26b EStG.

Bei dem Freibetrag nach § 3 Nr. 26a
EStG handelt es sich um einen Jahres-
betrag. Er wird nur einmal gewährt,

auch wenn mehrere begünstigte Tätig-
keiten ausgeübt werden. Er erfolgt
keine zeitanteilige Aufteilung, wenn die
begünstige Tätigkeit lediglich wenige
Monate ausgeübt wird. Auch bei Ehe-
gatten oder Lebenspartnern ist die
Steuerbefreiung stets personenbezo-
gen vorzunehmen. Bei der Zusammen-
veranlagung kann der Freibetrag von
jedem Ehegatten oder Lebenspartner
bis zur Höhe der Einnahmen, die er für
die eigene begünstigte Tätigkeit erhält,
in Anspruch genommen werden, bis
zum Höchstbetrag von EUR 720,00.

Die Zahlung von pauschalen Vergütun-
gen für Arbeits- oder Zeitaufwand an
den Vorstand ist nur zulässig, wenn
dies durch bzw. aufgrund einer Sat-
zungsregelung ausdrücklich zugelassen
ist. Tatsächlich entstandene Aufwen-
dungen, wie Telefon- und Fahrtkosten,
dürfen auch ohne entsprechende Rege-
lung in der Satzung ersetzt werden.

Ein Abzug von Werbungskosten bzw.
Betriebsausgaben, die mit den steuer-
freien Einnahmen des § 3 Nr. 26a EStG

in einem unmittelbaren wirtschaftlichen
Zusammenhang stehen, kommt in Be-
tracht, allerdings nur dann, wenn die
Einnahmen aus der Tätigkeit und
gleichzeitig auch die dazugehörigen
Ausgaben den Freibetrag übersteigen.
Im Fall von Einkünften aus nichtselb-
ständiger Arbeit ist der Arbeitnehmer-
Pauschbetrag anzusetzen, wenn er
nicht bei einem anderen Dienstverhält-
nis verbraucht ist.

Wenn die Einnahmen des Steuerpflich-
tigen aus einer nebenberuflichen Tätig-
keit zu den sonstigen Einkünften des
§ 22 Nr. 3 EStG gehören, sind diese
nicht einkommensteuerpflichtig, wenn
sie weniger als EUR 256,00 im Kalen-
derjahr betragen haben. Bei der Prü-
fung, ob diese Freigrenze überschritten
ist, ist der Freibetrag nach § 3 Nr. 26a
EStG zu berücksichtigen.      

StB Michael Müller


